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Beförderung von Inklusionsschülern 
Information des Schulträgers Stadt Offenburg 

 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 
Sie haben sich dafür entschieden, Ihr Kind inklusiv beschulen zu lassen. Das 
Staatliche Schulamt hat Ihnen hierfür eine Lernortzuweisung für die geeignete 
Schule erteilt. Der Schulträger dieser Schule ist die Stadt Offenburg. 

 
Im Normalfall geht Ihr Kind eigenständig zu Fuß zur Schule oder nimmt Bus und 
Bahn. Falls das im Ausnahmefall nicht möglich ist, gibt es folgende Alternativen: 
 

- Sie / eine andere Betreuungsperson begleiten Ihr Kind zu Fuß zur Schule. 

- Sie / eine andere Betreuungsperson begleiten Ihr Kind unter Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel (Bus oder Bahn). Hierfür können Sie eine 

Kostenerstattung beim Schulträger beantragen. Bitte informieren Sie sich im 
Schulsekretariat. 

- Sie / eine andere Betreuungsperson bringen Ihr Kind mit dem eigenen Auto 

zur Schule. Hierfür können Sie eine Kostenerstattung beim Schulträger 
beantragen. Bitte informieren Sie sich im Schulsekretariat. 

Nur wenn Sie / eine andere Betreuungsperson keine Möglichkeit haben, das Kind 
selbst zur Schule zu bringen, kommt eine Beförderung mit dem Taxi in Betracht. Um 

festzustellen, ob eine Kostenerstattung für den Einsatz eines Schülerfahrzeugs (Taxi) 
möglich ist, benötigt das Landratsamt folgende Unterlagen, die vor Beginn der 
Beförderung vorliegen müssen: 

1. Aussagekräftiges ärztliches Attest (Kinderarzt) 

2. Bescheinigung des Arbeitgebers (Vater) 

3. Bescheinigung des Arbeitgebers (Mutter) 

4. Falls keine Berufstätigkeit besteht: Begründung der Eltern, warum keine 
Begleitung zur Schule möglich ist 

5. Ggf. Schwerbehindertenausweis beim Besuch einer weiterführenden 
Schule 

Ab Klasse 5 zusätzlich zum Schwerbehindertenausweis noch eine Wertmarke 
(Beiblatt zum SB-Ausweis). Sofern keine Wertmarke vorgelegt wird, fällt ab Klasse 5 
ein monatlicher Eigenanteil in Höhe einer Schülermonatskarte (Schuljahr 2025/2026 = 
44,30 EUR) an, der ca. alle vier Monate in Rechnung gestellt wird. 

 
Bitte geben Sie alle notwendigen Dokumente im Schulsekretariat ab oder senden Sie 
diese per Mail an die Poststelle der Schule. 

 
 
Abgabe der Unterlagen in der Schule bis spätestens:  _______________________ 
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Bitte beachten Sie das folgende Schreiben des Landratsamts, das Sie gerne an Ihre 
Kinderarztpraxis weitergeben können, um ein aussagekräftiges Attest zu erhalten: 
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